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Kommunaler Mehrwertausgleich 
Teilrevision Bau- und Zonenordnung 

Änderungen (Entwurf für öffentliche Auflage und Vorprüfung):  
5. Ergänzende Bauvorschriften 
[...] 
Art. 36a Kommunaler Mehrwertausgleich  
Art. 36a.1  
Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird eine Mehr-
wertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) erhoben.  
Art. 36a.2  
Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 1’200 m2.  
Art. 36a.3  
Die Mehrwertabgabe beträgt 40 % des um Fr. 100’000 gekürzten Mehrwerts.  
Art. 36a.4  
Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehrwertaus-
gleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements verwendet. 
[...] 
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